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A. Einleitung

I. Hintergrund des Vorschlags einer Harmonisierung
des Schiedsverfahrensrechts in der EU

Die EU hat während der vergangenen Jahrzehnte nicht nur geographisch ihre
Grenzen durch die Aufnahme neuer Mitgliedstaaten stetig erweitert, sondern kraft
einer Kompetenzübertragung durch ihre Mitgliedstaaten nach und nach auch immer
weitreichendere Rechtsetzungsbefugnisse erhalten. Dies betrifft auch den Bereich
der justiziellen Zusammenarbeit. Auf dieser Basis wurde das internationale Zivil-
prozessrecht zunächst durch das Brüsseler Übereinkommen1 (EuGVÜ) und später
durch die Brüssel I-Verordnung2 (EuGVVO a.F.) bzw. seit 2015 durch die Brüs-
sel Ia-Verordnung3 (EuGVVO) für die staatliche Gerichtsbarkeit umfassend gere-
gelt. Durch einheitliche Zuständigkeits- und Rechtshängigkeitsregelungen für
staatliche Gerichte haben sie den Binnenmarkt erheblich gestärkt und darauf auf-
bauend eine grenzüberschreitende Urteilsfreizügigkeit ermöglicht. Die insbesondere
für Handelsstreitigkeiten eminent wichtige Schiedsgerichtsbarkeit war hingegen seit
Anbeginn vom Anwendungsbereich dieser Regelungswerke ausgeschlossen. Um
Wirkung entfalten zu können, benötigt die private Schiedsgerichtsbarkeit mangels
eigener Hoheitsrechte aber die Unterstützung staatlicher Gerichte, sodass ein völlig
unabhängiges Nebeneinander der beiden Verfahrensarten weder möglich noch
wünschenswert wäre. Vielmehr ist es im Interesse beider Institutionen, dass ihr je-
weiliges Pendant möglichst effektiv funktioniert: aus der Sicht staatlicher Gerichte
gilt dies zum Beispiel aufgrund der erheblichen Entlastung, die für sie mit der
Schiedsgerichtsbarkeit gerade im Bereich komplexer Wirtschaftsstreitigkeiten ein-
hergeht; aus Sicht der Schiedsgerichtsbarkeit erklärt sich dieses Bedürfnis bereits aus
der zuvor genannten Unterstützungsfunktion.

1 Übereinkommen von Brüssel über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung
gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- undHandelssachen (1968), Brüssel, 27.9. 1968,ABl. EG
vom 31.12.1972 Nr. L 299, S. 32 ff.

2 Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates über die gerichtliche Zuständigkeit und die
Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (Brüssel I),
22.12.2000, ABl. EG vom 16.01.2001 Nr. 12, S. 1 ff.

3 Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über die
gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in
Zivil- und Handelssachen (Brüssel Ia), 12.12.2012, ABl. EU vom 20.12.2012 Nr. L 351,
S. 1 ff.



In Anbetracht der grundlegend verschiedenen Natur der beiden Streitbeile-
gungsmechanismen leuchtet der fortwährende Ausschluss der Schiedsgerichtsbar-
keit in Art. 1(2)(d) EuGVVO zwar ein, insbesondere da ein Teil des internationalen
Schiedsverfahrensrechts bereits vor dem EuGVÜ durch das New Yorker UN-
Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schieds-
sprüche von 19584 (UNÜ) weit über die Grenzen der EU hinaus vereinheitlicht
worden war. Jedoch beschränkt sich der Anwendungsbereich des UNÜ mit der
Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedsvereinbarungen und
Schiedssprüche imWesentlichen auf eine ex-post Kontrolle und lässt damit wichtige
Teile des Schiedsverfahrensrechts unberührt.

Dabei profitiert gerade die internationale Schiedsgerichtsbarkeit mit ihren
grenzüberschreitenden Streitigkeiten und der damit einhergehenden Notwendigkeit,
Parteien und deren Vertreter aus verschiedenen Jurisdiktionen zufriedenzustellen,
besonders von umfassender Rechtsvereinheitlichung. Dies war bereits den Geset-
zesvätern des EuGVÜ bewusst, die schon damals davon ausgingen, dass das inter-
nationale Schiedsverfahrensrecht auf europäischer Ebene durch ein separates Re-
gelungswerk geregelt werden würde.5 Doch auch über 50 Jahre später ist dies noch
nicht der Fall. Vielmehr hat zwischenzeitlich die Kommission der Vereinten Na-
tionen für internationales Handelsrecht (UNCITRAL) auf anderer Ebene die Har-
monisierung des Schiedsrechts durch Verabschiedung des Modellgesetzes für die
internationale Handelsschiedsgerichtsbarkeit6 (ModG) erfolgreich vorangetrieben
und diesen Bereich damit erheblich gestärkt.

International herrscht ein reger Wettbewerb um die Austragung lukrativer
Schiedsverfahren, wobei insbesondere das zur Anwendung kommende Schiedsrecht
einen wesentlichen Wettbewerbsfaktor darstellt.7 Innerhalb der EU finden sich zwar
einige Staaten, die auf der Bühne der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit eine
große Rolle spielen. Jedoch sehen sich auch diese mit einer erheblichen Konkurrenz
aus Drittstaaten konfrontiert. Während die EuGVVO für die staatliche Gerichts-
barkeit international als Erfolgsmodell anerkannt ist,8 hat die Bereichsausnahme an

4 NewYorkerUN-Übereinkommen über dieAnerkennung undVollstreckung ausländischer
Schiedssprüche vom 10.6.1958, BGBl. II 1961, S. 122.

5 Jenard, ABl. EG vom 5.3. 1979 Nr. C 59, S. 13.
6 UNCITRALModel Law on International Commercial Arbitration,UNCITRAL, A/40/17,

Annex I.
7 Wolff 6 SchiedsVZ (2016) 293, 293 f.; Queen Mary University of London, 2018 Inter-

national Arbitration Survey: The Evolution of International Arbitration, S. 10, verfügbar unter
http://www.arbitration.qmul.ac.uk/media/arbitration/docs/2018-International-Arbitration-Sur
vey–The-Evolution-of-International-Arbitration-(2).PDF, zuletzt aufgerufen am 22. April 2019;
UNCITRAL, Notes on Organizing Arbitration Proceedings (2016), Rn. 29, verfügbar unter
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/arb-notes/arb-notes-2016-e.pdf, zuletzt
aufgerufen am 22.4. 2019.

8 Dies zeigt z.B. auch die Vorbildfunktion des EuGVÜ für das „Judgments Project“ der
Haager Konferenz, vgl. insoweit z.B. den ersten Vorschlag des US Department of State vom
5.5.1992: „While taking account of the 1971 Hague Convention, we would propose that The
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der Schnittstelle zwischen Schiedsverfahren und staatlichenGerichtsverfahren in der
EU eher zu einer Verunsicherung geführt, die im weltweiten Wettbewerb um
Schiedsverfahren einen Nachteil begründet.

Ein zentrales Problem an dieser Schnittstelle stellt insbesondere die mögliche
Entstehung von Parallelverfahren vor einem Schiedsgericht und einem staatlichen
Gericht dar, welche das mangelhafte Zusammenspiel der nationalen Schiedsver-
fahrensrechte in der EUbesonders gut veranschaulicht. Zwar handelt es sich nicht um
ein genuin europarechtliches Problem, da die Möglichkeit der Entstehung paralleler
Verfahren auf den voneinander abweichenden Regelungen der nationalen Schieds-
verfahrensrechte basiert und daher auch in anderen Teilen der Welt auftritt. Jedoch
erfährt das Problem in der EU infolge des Vollstreckungsregimes der EuGVVO eine
zusätzliche Dimension, da sich imFallewidersprüchlicher Entscheidungen die Frage
stellt, ob sich der Schiedsspruch auf Grundlage des UNÜ oder das Gerichtsurteil auf
Basis der EuGVVO durchsetzen sollte. Zudem scheint sich die EU durch ihre Un-
tätigkeit eines Vorteils zu berauben, den sie sich aufgrund ihrer Befugnis zur Bildung
eines einheitlichen Justizraumes im Binnenmarkt möglicherweise verschaffen
könnte.

Die bisherigen Bestrebungen einer Regulierung der internationalen Schiedsge-
richtsbarkeit, insbesondere während der Überarbeitung der EuGVVO a.F., können
hingegen als gescheitert erachtet werden. Doch nicht nur auf der Rechtsetzungsebene
werden der EU dieGrenzen ihrer Handlungsfähigkeit aufgezeigt; spätestens seit dem
Votum des britischen Volkes für einen Austritt aus der Union haben sich für den
supranationalen Staatenverbund auf einer viel profunderen Ebene zuvor ungekannte
Abgründe aufgetan. Der Austritt Großbritanniens aus der EU könnte zugleich aber
auch Chancen für bislang nicht realisierbare Rechtsetzungsvorhaben bergen. Denn
Großbritannien hat sich in der Vergangenheit – insbesondere wegen der vom kon-
tinentaleuropäischen Recht abweichenden Tradition des common laws und der
Protektion Londons als einer der führenden Schiedsstandorte – den bisherigen
Vorstößen der EU im Bereich des Schiedsrechts verwehrt. Trotz der zuletzt ge-
scheiterten Versuche der Reformierung des Schiedsverfahrensrechts in Europa im
Zuge der Überarbeitung der EuGVVO a.F. könnte der Zeitpunkt für einen erneuten
Versuch imRahmen der anstehendenÜberprüfung der EuGVVO9 daher günstig sein.

Vor diesemHintergrund untersucht die vorliegende Arbeit dieMöglichkeit, in der
EU einen harmonisierenden Rechtsakt für die internationale Schiedsgerichtsbarkeit
auf Grundlage des UNCITRAL Modellgesetzes zu erlassen. Denn ein Versuch, in-
zwischen erweiterte Kompetenzen der EU zu nutzen, um von der bereits bewährten
Arbeit der UNCITRAL zu profitieren, indem das Modellgesetz einer Harmonisie-

Hague Conference build on the Brussels and Lugano Conventions in seeking to achieve a
convention that is capable of meeting the needs of and being broadly accepted by the larger
community represented by the Member States of The Hague Conference.“, verfügbar unter
https://www.state.gov/documents/organization/65973.pdf, zuletzt aufgerufen am 22.4.2019.

9 Vgl. Art. 79 EuGVVO.
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